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23 Handbuch für die katholiſche Militärgeiſtli

keit
Ueber Auftrag S  1 Exʒ des hochw. Herrn Apoſtol. Feldvikars, Biſchofs
Dr. Koloman Belopototzky von Emmerich Bjelik, U Feldkonſiſtorial⸗
Direktor, Apoſtol. Protonotar, inf. Hausprälaten Syr Päpſtl. Heiligkeit,
Ritter des Franz Joſef-Ordens. Wien — 1905 Im Selbſtverlage des
Apoſtoliſchen Feldvikariates. eb 7.— Hroſch 5 —

In den letzten wanzig Jahren In in dem Bereiche der U.
Militärgeiſtlichkeit in Oeſterreich und in der Jurisdiktion derſelben ver  iedene
eingreifende Aenderungen vorgenommen worden Die allerhöchſte nt  2
ſchließung Ubm Juni 1887 präziſierte die Einteilung zwiſchen der militis
Stabilis und militia Vaga, die allerhöchſte Entſchließung vo  2 Auguſt 1883
beſeitigte urch organiſche Beſtimmungen die Feldſuperioren und
Feldkapläne; QMn die Stelle derſelben Lraten Militärpfarrer, Meilitärkuraten
und Militärkapläne.

der Zirkularverordnung vom 31 September 1904, Läſ KK. 6551,
ind neue „Organiſche Beſtimmungen für die Militärſeelſorge“ A—I., U.
„eue Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit“ KA—16, C; „Vorſchrift über
die Führung der Militärmatrikeln“ — erſchienen. Die Titel „Militär
pfarrer, Kurat, Kaplan“ verſchwanden wieder und haben den Bezeichnungen:
„Feldſuperior, Feldkurat, Feldkaplan“ Platz machen V  m Die léeuen Dienſt⸗
vorſchriften änderten das Verhältnis der Jurisdiktion bei der Gendarmerie
nd bei den U. Unteroffizieren, we  E nach der II Art verheiratet ſind,
reſpektive bei ihren Gattinnen und Kindern und wieſen viele Perſonen und
Familien der U. Militärſeelſorge Zu, E  E bisher der Jurisdiktion de  —
Zivilklerus unterſtanden.

Die olge von dieſen euen Verordnungen Aund der Durchführung
der Reorganiſation der Militärſeelſorge war, daß das vom apof Feldvikar
IDr. M Leonhard herausgegebene Werk „Verfaſſung der Militär⸗Seelſorge“,
welches Dn dem Militärklerus ſeinerzeit allgemein benützt wurde, durch
In neues Geſchäftsbu für die Militärſeelſorge erſetzt verden mußte

Prälat Bjelik, Feldkonſiſtorial-Direktor, hat in dem „Hand
buch für die katholiſche Militärgeiſtlichkeit“ ein ſo

E Werk heraus⸗—
gegeben, für welches ihm der Militärklerus ſehr dankbar ſein wird, da un
dem Buche dieſes erfahrenen Kenners der Militärſeelſorge eine ehr praktiſche
Orm für ihre Beruf  8  2 und Amtsgeſchäfte finden wird

Von dem Zivilklerus können viu leicht behaupten, daß jeder Prieſter
In dem Handbuch etwas für ihn Neues Intereſſantes findet, weil unſere
Hi

(ſfsbücher Dte Dannerbauer, Borovy, au 2e die Militärſeelſorge nur
überſichtlich und nicht ſo erſchöpfend behandeln unen

Die Einteilung des „Handbuches“ finden wir ſehr praktiſch Die
einzelnen Artikel ind lexikonartig un alphabetiſcher Ordnung aneinander⸗
gereiht; im Anhange befinden ſich Formulare und Beiſpiele.

Die Artikel: Adelserhebung, Applicatio Dro opulo, Concordia. Fahnen⸗
weihe, Kaution, Kirchen und Kapellenpauſchalien, Kurie, Orden, Penſion,
Stola 2e. wird jeder Uieſter mit Intereſſe leſen

Das Werk interpretiert mehr der weniger die jetzt geltende,
neueſte „Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit“; ſo erklärt der
Artikel auf der Seite 181 „Jurisdiktions⸗Zuſtändigkeit der un einem Militär⸗
pitale ur Heilung aufgenommenen und daſel verſtorbenen Zivilperſonen“,
warum Iun die Dienſtvorſchrift uim 1—  222 Punkt 2⁴ der 1904 allerhöchſt
ſanktionierten Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit folgender Paſſus
als Erweiterung der Militär⸗Jurisdiktion aufgenommen wurde „Zur
militärgeiſtlichen Jurisdiktion gehören: ) die Iin Militärheilanſtalten befind⸗
en Erkrankten oder flege der Kranken berufenen Perſonen.“

— — intereſſant iſt der Artikel D 180 „Jurisdiktions⸗Zuſtändigkeit
bei Beerdigungen der nichtaktiven Militärperſonen im M‚
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motiviert nämlich den Punkt 158, § 26, der neueſten Dienſtvorſchrift
für die U Militärgeiſtlichkeit, der da lautet „Falls die el einer dem
nichtaktiven Stande angehörigen Militärperſon vom Militärſpitale behufs
Beerdigung übernommen wird, iſt Einſegnung der Lei IMR Spitale
nuL der Spitalskurat ermächtigt, doch hat en bezüglichen terberegiſter—
Au  8  3ug dem zuſtändigen Zivilpfarrer zuzuſenden. Der eventuelle An⸗
ſpruch des etzteren auf die Stola ird hiedurch nicht berührt.“ Dieſe Sa
iſt für leine Garniſonsorte, in welchen ſich ein Militärſpital befindet,
von großer Tragweite und Bedeutung.

Jede katholiſche Perſon muß irgendeiner Jurisdiktion unterſtehen.
Dieſe hier in Frage kommenden nichtaktiven Militärperſonen unterſtehen
dem Zivilklerus (Paſtoration, Fertigung der Zeugniſſe, Quittungen 243 ihre
Funktionen gehören mit fortlaufender Reihenzahl Iun die Zivilmatriken
(Entſcheidung des b Miniſteriums des Innern OIm 30. Jänner 1900,

17.361 5 und ihre Sterbefälle dürfen nicht von en Militär⸗
Matrikelführern In die Olksbewegungstabelle aufgenommen werden. (Erlaß
de  E Kriegsminiſteriums vom 9 Dezember 1899, MI Nr. Dieſes
Verhältnis konſtatier auch die neueſte Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſt—
lichkeit da ſie C dem Spitalskuraten ur Pflicht macht, den Sterbe
regiſter⸗-Auszug dem An Zivilpfarrer zuzuſenden.

Um Perſonen, welche dem Zivilklerus unterſtehen, handelt EeS ſich alſo
Die Dienſtvorſchrift 8 26, Punkt 158 lautet „Falls die el OIm
Militärſpitale behufs Beerdigung Üübernommen wird“ und ſpricht Im
„eventuellen“ Anſpruche des Zivilpfarrers auf die Stola

Jede Uebernahme ſetzt die Uebergabe voraus nach dem allgemeinen
E  5 bei einer Funktion ſpricht ma  2 von der Delegation, Entlaſſung 4N
von S de  7* jurisdiktionsberechtigten Seelſorgers. Schon bei der Stili  ·
ſterung der Dienſtvorſchrif hätte man daher im — Punkt 158, ſchreibenſollen „Falls die Leiche einer dem nichtaktiven Stande angehörigen Militär.
perſon vo  2 zuſtändigen Zivilpfarramte entlaſſen und vo  3 Militärſpitalbehufs Beerdigung übernommen wird 20

Wir wünſchen dem wirklich praktiſchen Buche die größte Verbreitung;beſonders die Zivilgeiſtlichen, L  E mit der ſubſidiariſchen Leitung der
Militärſeelſorge betraut ſind, werden das Buch mit Freuden begrüßen
Thereſienſtadt (Böhmen Pfarrer

24 Die Verwaltung des Kirchen und r Anden
vermögens In Oeſterreich Syſtematiſche Zuſammenſtellung aller
einſchlägigen kirchlichen und ſtaatlichen Geſetze und Verordnungen ſowie
der diesfälligen Udikate andbuch für den Amtsgebrauch bearheitet
von Karl Seidl, Prälat Uund Domkantor N der Metropolitankirche I
St Stephan uN Wien. Manzſche Hofverlagsbuchhandlung. 1905
Kl 80 588 S

Im Laufe dieſes Ja  Hres ſind In Wien zwei Bücher erſchienen, welche
QaQn und für ſich vortrefflich, für den praktiſchen Gebrauch des Seelſorgeklerus
aber von größter Wichtigkeit ſind Das eine iſt das andbu für die
katholiſche Militärgeiſtlichkeit von Emmerich Bjelik (Selbſtverlag des ApFeldvikariates un ien), das andere iſt das oben angezeigte. Letzteres leiſtet
den Kandidaten für den Pfarrkonkurs, den Pfarrern, Proviſoren und allen
die mit der Verwaltung des Kirchenvermögens tun haben, die beſtenDienſte Der Verfaſſer hat bereits durch ſein Buch „Matrikenführung“bewieſen, daß die praktiſchen Aufgaben des Pfarrklerus 71 löſen verſteht;in dieſem Buche erbringt neuerdings den Beweis für ſeine diesbezüglicheBefähigung und Gewandtheit. Es bedarf daher nicht vieler Worte, das
Werk u empfehlen, Ondern P8 genügt chon die infache Ankündigung.

inz Dr M. Hiptmair.


